
5150 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 20. März 1996 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Berggesetz 1975 geändert wird 

Der gegenständl i che Gesetzesbeschl uß des Nati ona 1 rates beruht auf 
einem Initiativantrag der Abgeordneten Arnold Grabner' und Genossen und 
wurde von den Antragstellern wie folgt begründet: 

Um den Gemei nden ei ne verstärkte Mi twi rkung bei der Erteil ung von 
Gewinnungsbewilligungen zu ermöglichen, soll ihnen in den ihnen im 
ei genen Wi rkungsberei ch zur Voll zi ehung zukommenden Angel egenheiten di e 
Stellung einer Formalpartei eingeräumt werden. Im vorliegenden 
Zusammenhang kommen hiefür die den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich 
zur Voll ziehung zukommenden Ange 1 egenheiten der Gesundheitspol i zei I des 
Umwe ltschutzes und der Raumplanung in Betracht. Dementsprechend würde 
sich die Formalparteistellung der Länder auf den Gebieten der Raumordnung 
und des Umweltschutzes bei Erteilung von Gewinnungsbewilligungen auf die 
Angelegenheiten zu beschränken haben, die nicht in den örtlichen 
Wirkungsbereich der Gemeinden fallen, d.h. auf die überörtliche 
Raump 1 anung und den a 11 gerne; nen Umwel tschutz. Bewi rkt werden soll di e 
Formalparteistellung der Gemeinden durch eine Neufassung des § 98 Abs. 2 
und eine Ergänzung des § 100 Abs. 3 des Berggesetzes 1975. Entsprechend 
wäre auch der § 260 des Berggesetzes 1975 im Hinblick auf Art. 118 Abs. 2 
letzter Satz B-VG zu fassen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der Novelle stützt sich 
grundsätzlich auf den Kompetenztatbestand "Bergwesen" des Art. 10 Abs. 1 
Z 10 B-VG. 

Die Novelle wird voraussichtlich keine Erhöhung des Sachaufwandes 
zur Folge haben und auch keine Vermehrung des Personalstandes erfordern. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine den Gegenstand der 
Novelle betreffenden spezifischen EG- bzw. EU-Rechtsvorschriften. Die in 
der Nove 11 e vorgesehenen Regelungen sind demnach als EU-konform anzu
sehen. 

Der Wirtschaftsausschuß faßte am 26. März 1996 gemäß § 32 Abs. 2 
lit. g GO-BR mit Stimmenmehrheit den Beschluß, die Verhandlung über die 
Änderung des Berggesetzes 1975 zu vertagen. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 26. März 
und am 23. April 1996 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Gottfried WALDHÄUSL 
Berichterstatter 

23000. 0140/3-L2. 3/96 

Wien, 1996 04 23 

Mag. Dieter LANGER 
Vorsitzender 
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